
Revision im Bereich Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände:  
Anhörung bis 15.03.2013 

Stellungnahme von 

Name / Firma / Organisation : Parti Evangélique Suisse / Evangelische Volkspartei EVP 

Abkürzung der Firma / Organisation : EVP / PEV 

Adresse : Nägeligasse 9, Postfach 294 

Kontaktperson : Joel Blunier, Generalsekretär 

Telefon : 031 351 71 71 

E-Mail : joel.blunier@evppev.ch 

Datum : 13. März 2013 

Wichtige Hinweise: 

1. Nach Art. 2 Abs. 2 Bst. c der Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren (Vernehmlassungsverordnung; VlV; SR 172.061.1) wird über die 
Ergebnisse der Anhörung ein Bericht erstellt. Dieser Bericht wird über die eingereichten Stellungnahmen informieren und wird voraussichtlich in 
elektronischer Form publiziert.  

2. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
3. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen" den Schreibschutz aufheben. 
4. Um direkt zu den einzelnen Verordnungen zu gelangen, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den entsprechenden Verordnungstitel (Ctrl und linke 

Maustaste). 
5. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 15. März 2013 an folgende Emailadresse:  

lebensmittel-recht@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 

Name / Firma 
(bitte die im Kopf angegebene 
Abkürzung verwenden) 

Kommentar / Bemerkungen 

EVP / PEV Le PEV soutient globalement les modifications apportées aux ordonnances traitées, dans la mesure 
où elles permettent de s'adapter à la législation européenne et surtout en cela qu'elles 
n'affaiblissent pas la protection des consommateurs suisses. 

La remarque principale relève de l'ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale: la 
présence de transglutaminase doit être mentionnée sur l'étiquetage et cela même si le produit est 
destiné à être cuit. Cet enzyme pouvant entraîner des réactions inattendues chez le consommateur, 
celui-ce doit être mis au courant de sa présence dans un produit carné. 

Une autre remarque importante concerne l'ordonnance sur les boissons sans alcool. Le PEV est 
d'avis qu'il est nécessaire de contrôler la consommation par les adolescents de boissons 
énergisantes contenant de la taurine ainsi que le taux de taurine pour cette catégorie de la 
population. 

Le PEV n'est pas en mesure d'apporter plus de remarques à ces ordonnances. (Mit Ausnahme einer 
wichtigen Bemerkung zur Verordnung über die alkoholischen Getränke). 

Nous vous remercions pour le précieux travail accompli et vous transmettons nos meilleures 
salutations.  

Verordnung über alkoholische Getränke 

Name / Firma
(bitte die im 
Kopf angegebene 
Ab-kürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

EVP / 
PEV

Die EVP lehnt die Streichung der besonderen Kennzeichnungsvorschriften für süsse alkoholische Getränke 
(Alcopops) in Art. 3 entschieden ab. Zwecks Konsumenteninformation und Jugendschutz ist die Kennzeichnung 
zwingend beizubehalten. 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

EVP / 
PEV

3 Die EVP fordert aus den folgenden Gründen die 
Beibehaltung der Kennzeichnungsvorschriften für süsse 
alkoholische Getränke (Alcopops): 

- Die Verwechslungsgefahr ist unverändert gross, zumal 
die bunten, mit Zucker gesüssten Alcopops von der 
Aufmachung her sehr ähnlich aussehen und teilweise den 
denselben Namen tragen wie nicht-alkoholische Getränke. 

- Um der Konsumenteninformation und um des Jugendschutzes 
willen ist die Kennzeichnungspflicht zwingend 
beizubehalten. 

- Die Kennzeichnungspflicht ist aus Sicht der Prävention 
zwingend. Positive präventive Effekte entsprechender 
Kennzeichnungen konnten nachgewiesen werden 

- Die Aufhebung der Kennzeichnungsvorschrift widerspricht 
dem allgemein zu beobachtenden Trend zum informierten 
Konsumenten, der seine Entscheide eigenständig, aber auf 
der Grundlage der besten, verfügbaren Informationen 
fällt. In einer Gesellschaft, welche vom Individuum ein 
hohes Mass an Eigenverantwortung verlangt, ist es 
wichtig, das Individuum d.h. den Konsumenten so gut wie 
möglich zu informieren, damit er diese Eigenverantwortung 
– in Kenntnis aller möglicher Gefahren – auch tatsächlich 
wahrnehmen kann. 

- Das mit der Kennzeichnungspflicht entstehende 
technische Handelshemmnis kann problemlos in Kauf 
genommen werden, ja es kann sogar als erwünscht gelten, 
indem es den Markteintritt für und die Verbreitung von 
Alcopops erschwert. 

- In der Praxis sind die Kennzeichnungen heute zu klein 
gedruckt. Um die Wirksamkeit der Massnahme zu erhöhen, 
fordert die EVP die Ergänzung von Abs. 2bis um den Zusatz 
"und gut leserlich sein." Die Angaben zum Inhalt des 

Art. 3 Abs. 2 und 2bis sollen in ihrer 
derzeitigen Fassung unverändert 
beibehalten werden. Abs. 2bis soll am 
Schluss ergänzt werden mit dem Zusatz 
"und gut leserlich sein.": 

2 Bei süssen alkoholischen Getränken 
mit beliebiger Zusammensetzung, die 
organoleptisch mit alkoholfreien 
Süssgetränken wie Limonaden, 
Tafelgetränken, Nektaren, Fruchtsäften 
oder Eistee verwechselt werden können 
(z.B. «Alcopops»), sind folgende 
Hinweise anzubringen: 

a.«alkoholhaltiges Süssgetränk»; und 
b. «enthält x % vol Alkohol». 

2bis Die Angaben nach Absatz 2 müssen 
im gleichen Sichtfeld angebracht 
werden wie die Sachbezeichnung und gut 
leserlich sein. 
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Getränkes («alkoholhaltiges Süssgetränk» und «enthält x% 
vol. Alkohol») müssen gut lesbar, mit grösseren 
Buchstaben und besser platziert am Produkt angebracht 
werden. 

EVP / 
PEV

EVP / 
PEV


